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M a n a g e r - R e c h t s s c h u t z

... mit einem Schritt im Gefängnis
Mehr rechtliche Risiken für Geschäftsführer, Vorstände, Aufsichtsräte

n Wer ein Unternehmen führt, muss mit vielem rechnen. Insbesondere mit
erhöhten Risiken. Technische Neuerungen, internationale Märkte und im-
mer neue Rechtsvorschriften führen schnell zu falschen Entscheidungen. 
Und Konkurrenzunternehmen, ehemalige Mitarbeiter und unzufriedene 
Kunden neigen heute öfter als früher dazu, Strafanzeige zu erstatten.

Dabei haften Topmanager mit Organfunktionen aus ihrer unterneh-
merischen Tätigkeit uneingeschränkt mit ihrem gesamten Privatvermögen 
gegenüber »ihrem« Unternehmen, wenn sie schuldhaft Pflichtverletzungen 
zum Nachteil »ihres« Unternehmens begehen. Wo die Grenze zwischen 
schuldhafter Pflichtverletzung und allgemeinem unternehmerischem Risi-
ko liegt, damit beschäftigen sich in Deutschland immer öfter die Gerichte. 
Da hohe und existenzgefährdende Kosten, Bußgelder und sogar Freiheits-
entzug drohen, ist ein spezieller Manager-Rechtsschutz angeraten. 

Üblich sind drei Bausteine

n	 Der Vermögensschaden-Rechtsschutz beinhaltet die gerichtliche 
Abwehr haftpflichtbedingter Schadenersatzansprüche aufgrund von 
Vermögensschäden.

n	 Der Anstellungs-Vertrags-Rechtsschutz hilft Managern bei gericht-
lichen Auseinandersetzungen mit dem Unternehmen, bei dem sie be-
schäftigt sind, ihr Anstellungsverhältnis ohne finanzielles Risiko vor 
Gericht zu schützen.

n	 Auch gegen den Vorwurf in Ausübung des Berufs ein strafrechtliches 
Vergehen oder eine Ordnungswidrigkeit begangen zu haben, muss man 
sich mit juristischen Mitteln wehren. Der Spezial-Straf-Rechtsschutz 
sichert Manager gegen die oft beträchtlichen Prozess- und Anwalts-
kosten ab, auch zum Beispiel beim Vorwurf vorsätzlicher Vergehen.

ti
p

p Gute Versicherer haben 
für den Manager-Rechts-
schutz eine telefonische 
Hotline, die schnell und 
unbürokratisch bei der 

Auswahl eines qualifizier-
ten juristischen Beistan-

des oder Gutachters hilft. 
Die Versicherungs- 

prämien können übrigens 
je nach Konstellation vom 

Unternehmen oder vom 
Manager privat getragen 
werden. Wir unterbreiten 

Unternehmensleitern,  
AG-Vorständen,  

GmbH-Geschäftsführern, 
Aufsichtsräten oder Bei-

räten gerne ein persönlich 
zugeschnittenes Angebot. 



2 Sommer 2011info
M a n a g e r - H a f t p f l i c h t

Vermehrt Klagen gegen Führungskräfte
Directors-and-Officers-Versicherung (D&O-Versicherung) bietet Schutz

n Wer entscheidet, haftet. Zum Beispiel bei hohen Kosten durch Fehlein-
kauf, Produktrücknahme wegen falscher Einschätzung des Marktes, Verstoß 
gegen das Wettbewerbsrecht, Vermögensschaden durch Veruntreuungen 
eines Mitarbeiters etc. Immer häufiger werden in Deutschland Manager und 
Aufsichtsräte für eingetretene Fehlentwicklungen in ihren Unternehmen zur 
Rechenschaft gezogen. Erschwerend kommt hinzu, dass neue Gesetze die 
Haftungssituation für Unternehmensleiter erheblich verschärfen.

Führungspositionen in Firmen bergen enorme Risiken

Bei beruflichen Fehlentscheidungen gehen die Schäden oft in die Millio-
nen – und Geschäftsführer, Aufsichtsräte oder Vorstände haften dann un-
beschränkt mit ihrem gesamten privaten Vermögen. Damit das berufliche 
Risiko nicht zu einem persönlichen wird, müssen sich Manager eine finanzi-
elle Rückendeckung – mit einer D&O-Versicherung – verschaffen. Sie lässt 
sich am besten beschreiben als Berufshaftpflichtversicherung für Leitungs- 
und Aufsichtsorgane. 

V e r t r a u e n s s c h a d e n v e r s i c h e r u n g

Vertrauen ist gut, Absicherung ist besser
Schutz vor Schäden durch Betrüger aus den eigenen Reihen

n Ein gesundes Vertrauen in die eigenen Mitarbeiter ist Voraussetzung für 
den Erfolg eines Unternehmens. Allerdings: Schwarze Schafe gibt es über-
all, wie diese Beispiele aus der Praxis zeigen:
–	 Diebstahl: Ein Mitarbeiter entwendet über 60 Mobiltelefone aus dem 

Lager seines Arbeitgebers und verkauft sie privat auf einem Flohmarkt.
–	 Bereicherung durch Manipulation im Personalwesen: Eine Personal-

sachbearbeiterin erfindet Sonderzahlungen für Angestellte des Unter-
nehmens, die sie auf ihr eigenes Konto überweist. Anschließend löscht 
sie Datensätze, um ihre Manipulation zu vertuschen.

–	 Industriespionage: Ein Mitarbeiter verkauft interne Produktinformatio-
nen an Konkurrenzunternehmen.

ti
p

p Experten berichten 
von einer Zunahme der 

Haftpflichtfälle in der 
D&O-Versicherung um 
mehr als 100 Prozent 

zwischen 2007 und 2010. 
Durch den wachsenden 
Bedarf der vergangenen 

Jahre sind vermehrt neue 
Anbieter mit D&O-Policen 

auf den Markt gekom-
men. Das hat dazu  

geführt, dass die Versi-
cherungsprämien rück-
läufig waren. Entschei-

dend bleiben aber nach 
wie vor die Bedingungen. 
Und dazu beraten wir Sie 

gerne ausführlich.

ti
p

p Eine Vertrauensscha-
denversicherung schützt 

Unternehmen vor Ver-
mögensschäden durch 
kriminelle Handlungen 
von Mitarbeitern oder 

außenstehenden Dritten. 
Dies gilt auch für den Fall, 
dass Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter einem Dritten 
einen Schaden zufügen, 
für den das versicherte 

Unternehmen haftet.



ti
p

p Sichern Sie das Sachsub-
stanz- und das Betriebs-
unterbrechungsrisiko 
gegen eine Gefahr immer 
beim gleichen Versicherer 
ab. Entscheidungen nach 
einem Schadensfall kön-
nen unter Umständen den 
Sachschaden erhöhen 
und den Betriebsunterbre-
chungsschaden reduzie-
ren und umgekehrt, z. B. 
die schnellere, aber dafür 
teurere Ersatzbeschaffung 
einer bestimmten Maschi-
ne. Sind beide Risiken bei 
einem Versicherer, wird 
die Entscheidung pragma-
tisch gefällt, je nachdem, 
was zum geringstmög-
lichen Gesamtschaden 
führt.
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B e t r i e b s u n t e r b r e c h u n g s v e r s i c h e r u n g

Wenn der Betrieb stillsteht
Versicherung trägt den Ertragsausfall infolge eines Sachschadens  

n Wenn die Betriebseinrichtung zerstört wird oder Waren und Vorräte einer 
Firma entwendet werden, ist das ein schwerer Schlag. Vor den finanziel-
len Verlusten, die dem Unternehmen durch die Wiederbeschaffung oder 
Reparatur der zerstörten Sachen entstehen, schützt eine Firmen-Inhalts-
versicherung. 

Finanziell härter als der Verlust oder die Zerstörung von Betriebsmit-
teln und -einrichtungen kann das Unternehmen aber der Stillstand treffen. 
Denn Fixkosten wie Löhne und Gehälter, Pacht, Miete oder Zinsen laufen 
währenddessen weiter. Vor diesen finanziellen Folgen schützt eine Betriebs-
unterbrechungsversicherung (auch: Ertragsausfallversicherung). 

Leistungen der Betriebsunterbrechungsversicherung

Die Betriebsunterbrechungsversicherung erstattet im Falle einer Unter-
brechung des Betriebs die entgangenen Gewinne sowie die monatlichen 
Fixkosten wie zum Beispiel die Miete und Gehälter für Angestellte. Im Scha-
densfall wird das Unternehmen von der Betriebsunterbrechungsversiche-
rung so gestellt, als wenn keine Unterbrechung stattfindet.

Für komplexe und teure 
Maschinen gibt es in der 
Produktion oft weder einen 
Ersatz noch ein umfangrei-
ches Ersatzteillager. Stehen 
Schlüssel-Maschinen nach 
einem Schaden still, kann 
der ganze Produktionspro-
zess lahmgelegt werden. 
Aber: Der existenzbedro-
hende Ertragsausfall lässt 
sich absichern.

B e t r i e b l i c h e  A l t e r s v e r s o r g u n g

Trumpfkarte zur Mitarbeiterbindung
Absicherung der Arbeitskraft ohne Gesundheitsprüfung

n Die Arbeitnehmer sind in vielen Fällen das wichtigste Kapital eines Un-
ternehmens. Wer gute Leute gewinnen und halten will, muss sich etwas 
einfallen lassen. Eine betriebliche Altersversorgung (bAV) lässt sich dafür 
– zum Vorteil von Arbeitgebern und Arbeitnehmern – um eine Absicherung 
für den Verlust der Arbeitskraft ergänzen. Denn heute muss bereits jeder 
Fünfte seinen Beruf vorzeitig aufgeben. Mit gesetzlichen Versicherungs-
leistungen allein kommt man in diesem Fall nicht weit. 

Unser Tipp: In die bAV lassen sich im günstigsten Fall bis zu 12.000 
Euro Jahresrente bei Berufsunfähigkeit einschließen. Das Plus für die Ar-
beitnehmer: keine Gesundheitsprüfung und Beiträge um rund 50 Prozent 
niedriger als bei privaten Lösungen. Das Plus für das Unternehmen: Stei-
gerung der Attraktivität und Ersparnis von Sozialversicherungsbeiträgen.
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S c h l ü s s e l v e r l u s t v e r s i c h e r u n g

Kundenschlüssel weg kann teuer werden
Kosten für Austausch von Schließanlagen oft im fünfstelligen Bereich

n Viele Handwerksbetriebe bewahren Schlüssel für Räume ihrer Kunden 
auf, darunter auch solche von hochwertigen Schließanlagen. Teuer kann es 
werden, wenn diese Schlüssel verloren gehen oder bei einem Einbruch in 
die Betriebsräume gestohlen werden. Die Kosten einer neuen Schließanla-
ge liegen oft im fünfstelligen Bereich. Die Betriebshaftpflichtversicherung 
ersetzt diese Kosten nicht immer. Tipp: Eine spezielle Schlüsselverlustver-
sicherung sichert das Risiko mit einem kalkulierbaren Prämienaufwand ab.

u n f a l l v e r s i c h e r u n g

Unfallversichert bei Arbeit im Ausland
Gesetzliche Unfallversicherung schließt berufliche Auslandsaufenthalte ein

n Arbeitnehmer sind bei beruflichen Auslandsaufenthalten bei allen un-
ternehmensbezogenen Tätigkeiten und Wegen gesetzlich unfallversichert. 
Darauf weist die gesetzliche Unfallversicherung VBG hin. 

Wer sich beruflich in einem Katastrophen-, Krisen- oder Kriegsgebiet 
aufhält und deshalb besonderen Gefahren ausgesetzt ist, kann darüber 
hinaus gegen die Folgen von Naturkatastrophen oder Gewalttaten auch 
außerhalb der Arbeitszeit versichert werden.

B e t r i e b s u n t e r b r e c h u n g s v e r s i c h e r u n g

Naturgefahren legen Betriebe lahm
Bei Versicherung von Elementarschäden an Betriebsstillstand denken

n Deutschland leidet unter den Kapriolen des Wetters. Überschwemmun-
gen, abgedeckte Dächer und entwurzelte Bäume legen immer öfter auch 
Unternehmen und Produktionsstätten lahm. Viele Firmen versichern sich 
deshalb gegen Schadenrisiken aufgrund von Naturgefahren – dabei sollten 
sie das Risiko einer daraus folgenden Betriebsunterbrechung nicht verges-
sen. Eine gute Betriebsunterbrechungsversicherung sichert Unternehmen 
auch gegen die wirtschaftlichen Folgen eines Betriebsstillstandes durch 
ein Naturereignis ab. 

ti
p

p Voraussetzung für den 
Versicherungsschutz  

ist ein inländisches  
Arbeitsverhältnis und eine 
Befristung des Auslands-
aufenthalts. Für längere, 

unbefristete Auslandsein-
sätze ist eine gesonderte 
Auslandsunfallversiche-

rung erforderlich.

ti
p

p Wir überprüfen Ihre  
Betriebsunterbrechungs-

versicherung gerne 
darauf, ob ein Betriebs-

stillstand durch  
Elementarschäden in 
ausreichendem Maße 

eingeschlossen ist.


